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                       1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Auf Grund des §. 39 des Strafgesetzbuchs sind

1. der Bäckergeselle Karl Strobel, geboren am 5. Oktober 1851 zu Wien, ortsangehörig zu
Juratin (Bezirk Tachau in Böhmen), nach Verbüßung einer wegen schweren Diebstahls
erkannten dreijährigen Juchthausstrafe, durch Beschluß der Königlichin Lüneburg vom 15. Juli d. Js.;

2. der Schuhmacher Friedrich Bonifaz Renz, gebürtig aus Echterdingen (Königreich Württem-

preußischen Landdrostei

berg, Oberamtsbezirk Stuttgart), im Jahre 1867 unter Entlassung aus derwürttembergischen
—— nach Amerika ausgewandert und von dort zurückgelehrt, 35 Jahre alt,nach Verbüß- ung einer wegen Diebstahls im wiederholten Rückfalle erkannten 1 1/2 jährigen

Zuchthaustrafe durch Beschluß des Großherzoglich badischen Landeskommissärs in Karlsruhevom 12 d. Js.;

und auf Grund des §. 362 des Strafgesetzbuchs sind

3. der Bahnarbeiter Johann Wanszura, gebürtig aus Sobotnitz (Bezirk Wildenschwerdt in
Böhmen), 36 Jahre alt, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen wiederbotten Bettelns,durch Beschluß der Königlich preußischen Regierung in Breslau vom 18. Junid.Js.;

4. der vormalige Student der Theologie Joseph Anton Giezendanner ausBütschwyl (Kanton
St. Gallen in der Schweiz), 32 Jahre alt, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen


